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 Veröffentlicht am 26.03.1987

Norm

AußStrG §16 BII2g

ZPO §477 Z4 D4

Rechtssatz

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist nur dann gegeben, wenn das Gericht überhaupt die Möglichkeit hatte, das

rechtliche Gehör wahrzunehmen. Dies setzt voraus, daß das Gericht den Aufenthalt jener Person, die ihren Standpunkt

vor Gericht darlegen will, kennt.
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